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-I «-is] Namslan, den 16. December 1879.
Der Feiertage wegen wird die Ausgabe der nächsten beiden Kreisblätter

·z;dIittwoct) den 24. und 31. d. gilts.
erfolgen.

Die Gemeindeboten sind hiernach zu inftruiren.
-M ««-J Berlin, den 11. November 1879.

Be-trifft Aus»-ichung der neuen 3insconvons Ser. UT. zu den Schuldverfchreibuugen
der -15renßifct)eu -Staatsanleihe vom Jahre ji-MS A.

Die neuen Zins-Coupous Serie IV. zu den Schuldverschreibnngen der Preußischen Staatsan-
leihe vom Jahre 1868 A. für die vier Jahre 1880 bis 1883 nebst Talons werden vom 1. Dezbr.
d. J. ab von der Controle der Staats:-papiere hierselbst, Oranienstraße 92 unten rechts. Vormittags
von 9 bis I Uhr, mit Ausnahme der Sonn- und Festtage und der Kassenrevisionstage, ausgereicht

rd .we en
Die Coupons können bei der Eontrole selbst in Empfang genommen oder durch die Regierungs-

Hauptkassen, die Bezirks-Haupskassen in Hannover, Qsnabrück und Liineburg oder die Kreiskasse
in Frankfurt aXM. bezogen werden.

Wer das Erstere wünscht, hat die Talons vom 24. Juli 1875 mit einem Berzeichnisse, zu
welchem Forinnlare bei der gedachten Controle und in Hamburg bei dem Postamte Nr. 2 unentgeltlich
zu haben sind, bei der Controle persönlich oder durch einen Beauftragten abzugeben.

Genügt dem Eiureicher eine nun1erirte Marke als Empfangsbescheinigung, so ist das Ver-
zeichniß nur einfach, dagegen von denen, welche eine Bescheiniguug iiber die Abgabe der Talons zu
erhalten wünschen, doppelt vorzulegen. Jn letzterem Falle erhalten die Einreicher das eine Exemplar
mit einer Empfangsbescheinigung versehen, sofort zurück. Die Marke oder Empfangsbescheinignng
ist bei der Ausreichung der neuen Coupons zurückzugeben. -

In Schriftwecbsel kann die Controle der Staatspapiere sich mit den Inhabern der
Talents nicht einlassen.

Wer die Conpons durch eine der oben genannten Provinzialkassen beziehen will, hat der-
selben die alten Talons mit einem doppelten Verzeichnisse einzureichen. Das eine Verzeichnisz wird
mit einer E1npfangsbescheinigung versehen sogleich zurückgegeben und ist bei Aushändigung der
neuen Coupons wieder abzuliefern. Formulate zu diesen Verzeichnissen sind bei den gedachten Pro-
vinzialkassen und den von den Königlichen Regiernngen bezw. von der Königlichen Finanz-Direction
in Hannover in den Amtsblättern zu bezeichnenden sonstigen Kassen unentgeltlich zu haben.

Des Einreichens der Schnldverschreibungen selbst bedarf es zur Erlangung der neuen Coupons
nur dann, wenn die erwähnten Talons abhanden gekommen sind; in diesem Falle sind die betreffenden
Dokumente an die Controle der Staatspapiere oder an eine der genannten Provinzial-Kassen mittelst
besonderer Eingabe einzureichen.

Hauptverwaltnng der Staatsschulden.
Breslau, den 24. November 1879.

Vorsteheude Bekanntmachung wird hierdurch mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß
gebracht, daß Formulare zu den erwähnten mit den zuletzt ausgegebenen Talons der bezeichneten
Schuldverschreibungen gleichzeitig abzugebeudeu Verzeichnjssen bei unserer Hauptkasse sowie bei
sämmtlichen Kreissteuerkasseu unseres Bezirks unentgeltlich«in Empfang genommen werden können.

.Königliche Regierung.
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« Als) S Berlin, den 8. November 1879.
Bett-efseud IIusreitbunq der neuen Zins-Couvon0 zu den Staneniaetieu der
» » N,iedekschlesisch·Mäkkischen Eisenbahn.

Die Coupons Serie Vl11. No. I bis 8 zu den Stammactien der Niederschlesisch-Märkiscbeu
Eisenbahn über die Zinsen für die vier Jahre 1880 bis 1883 nebst Talons werden vom 1. Decem-
ber er. ab von der C-ontrole der Staatspapiere hierselbst, Oranienstraße 92 unten rechts, Vormit-
tags von 9 bis 1 Uhr, mit Ausnahme der Sonn- und Festtage und der Kassenrevisionstage aus-J
gereicht werden.

Die Coupons können bei der Controle selbst in Empfang genommen oder durch die Regierungs-.
Hauptkassen, die Bezirks-Hauptkassen in Hannover, Osnabrück und Lüneburg oder die Kreiskasse
in Frankfurt a. M. bezogen werden. Wer das E-rstere wiinscht, hat die Talons vom 19. Juni«
1875 mit einem Verzeichnisse, zu welchem Formulare bei der gedachten Controle und in Hamburg
bei dem Postamte No. 2 unentgeltlich zu haben sind, bei der Controle perfönlich oder durch einen?
Beauftragten abzugeben.

· Genügt dem E-inreicher eine numerirte Marke als Empfangsbescheinigung, so ist das Ver-
zeichniß nur einfach, dagegen von denen, welche eine Bescheinigung über die Abgabe der Talons
zu erhalten wünschen, doppelt vorzulegen. Jn letzterem Falle erhalten die Einreicher das eine
Exemplar mit einer Empfangsbescheinigung versehen, sofort zurück. Die Marke oder Empfangsbe-
scheinigung ist bei der Ausreichung der neuen Coupons zurückzngeben.

In Schriftwechsel kann die C-ontrole der Staatspapiere sich mit den Inhabern der;
Talons nicht einlassen.

Wer die Coupons durch eine der oben genannten Provinzialkassen beziehen will, hat der-L·
selben die alten Talons mit einem doppelten Berzeicynisse einzureichen. Das eine Verzeichnis; wird,
mit Empfangsbescheinigung versehen, sogleich zurückgegebeu und ist bei Aushändigung der neuen
Coupons wieder abzuliefern. Formulare zu diesen Verzeichnissen sind bei den gedachten Provinzial-
Kassen und den von den Königl. Regierungen beziehungsweise von der Königl. Finanz:Direetion
in Hannover in den Amtsblättern zu bezeichnenden sonstigen Kassen unentgeltlich zu haben.

Des Einreichens der Actien selbst bedarf es zur Erlangung der neuen Coupons nur dann,
wenn die erwähnten Talons abhanden gekommen find; in diesem Falle sind die betreffenden Actien
an die C-ontrole der Staatspapiere oder an eine der genannten Provinzial-Kassen mittelst beson-
derer Eingabe einzureichen. Haupt-Verwaltung der Staatsfchuldeu.

Breslau, den 21. November 1879.
Borste-hende Bekanntmachuug wird hierdurch mit dem Bemerken zur öffentlichen Kenntniß

gebracht, daß Formulare zu den erwähnten, mit den zuletzt ausgegebenen Talons der bezeichneten
Stammactien gleichzeitig abzugebenden Berzeichnissen bei unserer Hauptkasse, so wie bei sännntlichen
Kreis-Steuer-Kassen unseres Bezirkes unentgeltlich in Empfang genommen werden können.

Königliche Regierung.
-E US! Breslau, den 22. November 1879.

Bekanntmachuna.
Obgleich auch im laufenden Jahre im Bereiche der Provinzial-Land-Fetter-Societät ungemein

zahlreiche nnd un1faugreiche Brände stattgefunden haben, so wird doch der Gesammtaufwand den-
jenigen des Vorjahrs voraussichtlich nicht erreichen. Demgemäß erscheint es zulässig, für das zweite
.Halbjahr 1879, wie dies in den letzten Jahren geschehen, nur ein

zweifaches Beitragssimplum
von den Societätstheilnehmern zu erheben. Für die mit dem 1. October er. zugetretenen neuen
Bersicherungen" ist dagegen der in der Declaration ausgeworfene Quartals-Beitrag und für aus-
nahmsweise Versicherungen, der vereinbarte Beitrag zu leisten. ·

Reglementsmäßig find die Beiträge vom 2. Januar 1880 ab an die Ortserheber zu zahlen
und von diesen an die betreffende Kreiskasse abzuliefern, letzterer auch die vorgeschriebenen Nachweise
über etwaige Rückstände bis zum 15. Februar k. J. in dup10 zu überreichen. Gleichzeitig mit diesen«
Gebäude-Versicherungs-Betträgen sind die am 2. Januar künftigen Jahres sälli»qen Mobiliar-Ver-
sicherungs-Beiträge für das Jahr 1880 einzuziehen und der Kreiskasse unter Anrechnung der Hebe-
gebühreu abzuführen. « »

Die Provinzial-Land-Feuer-Societäts-Direktion. gez. v. Uthmann.
An sämmtliche Herren Landräthe als Kreis-Feuer-Societäts-Directoren. I. 8364 I-.

Narnslau, den 2. December 1879.
Borsiehende Bekanntmachung bringe ich noch besonders zur Kenntniß der Afsoziaten und

Ortserheber, welchen letzteren ich die; genaue» Beachtnng der §§ 18 und 19 der Justruction vom
6. Dezember 1871 zur Pflicht mache. · · »

Der Königliche Landratb und Kreis-Feuer-Societats-Director.
� · u Breslau.
?Ikii«Jt«H Breslau, den 24. November 1879. .

Der § Z Nr. 3 des O-unrtierleistungs-Gesetzes vom 21. Juni 1868 befreit diejenigen Ge-
bäude und Gebäudetheile von der Einqnartieruugslast, tvelche zu einem öffentlichen Dienst oder Ge-
brauch bestimmt sind.
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Mit Rücksicht hierauf wurden aiich die Pfarrhäuser der Geistlichen als eximirt erachtet,
weil dieselben nicht nur zii Dienstwohnungen, sondern anch zum ösfentlichen Gebrauche in Betresf
von vielen Amtshandlungen der Geistlichen bestimmt sind. ·
» Der Herr Minister des Innern hat indessen in einem Specialsall unsere nach dieser Ansicht

getroffene Entscheidung nicht in ihrem vollen Umfange aufrecht»erhal»ten und vielmehr die Befreiung
von der Einquartierungslaft bezüglich der Gebäude, welche gleichzeitig zur Dienstwohnung nnd zum
össentlichen Gebrauche dienen, nur für die zu diesen letzteren bestimmten Theil als zulässig und der
Absicht des Gesetzgebers entsprechend bezeichnet. · · · ·

Hiernach sind nun diejenigen Theile der Pfarrhäuser,» welche zu einem ös·fentlichen Gebrauche
dienen, von der Einquartierungslast befreit und modifieirt sich demgemäß iinsere aiif die Anfrage
vom 5. August er. ergangene Verfügung vom 10. August er. »

Euer Hochwohlgeboren beaustragen wir daher, nach Vorstehendeni das Erforderliche unver-
züglich zu veranlassen iind uns davon, daß dies geschehen, Anzeige zu machen.

n den Königlichen Landrath Herrn von Löper Hochwohlgeboren Steinau.
Namslau, den 2. December 1879.

Abdriick vorstehender auch mir niitgetheilten Verfügung der Königlichen Regierung bringe
ich zur Kenntniß.
« MS] Namslau, den 3. December 1879.

Jch bringe zur öffentlichen Kenntniß, wie der Herr Minister für Landwirthschaft, Doniaineii
und Forsteii im Interesse der inländischen Rindviehzucht bestimmt hat, daß, nachdem die Verbreitung
der Limgenseuche in den Niederlanden eine erhebliche Einschränkung erfahren hat, die Königl. Land-
droI"tei zu Auricl) landwirthschastlichen Vereinen, Gemeinden oder einzelnen Landwirthen die Ein-
f·iihr von l)ollåndischen Rinde-rn zu Zuchtzwecken unter iiachstehenden Bedingungen genehmigen kann.
I. Die Genehmigung darf, wie bereits bemerkt, nur laudwirthschaftlichen Vereinen, Gemeinden oder

einzelnen Landi-oirthen ertheilt werden, die für ihre Mitglieder beziehentlich für sich das Bedürfniß
nach holländischen Rindern zu Ziichtzwecken glaubhaft nachweisen.

Viehhändlern darf die Einfuhr von Rindvieh nur gestattet werden, wenn sie zugleich
Landwirthe sind und auch dann nur soweit, als es das Bedtirsniß ihrer eigenen Viehziicht erfordert.

Die Mitwirkung von Viel»shändleru bei dem Einkauf von Riiidvieh in den Niederlanden
und bei dem Transport desselben zu dem Wohnorte des mit der Einfuhrgenehmigung versehenen
inländischeii Landwirths 2e. soll hierdurch .iiicht ausgeschlossen werden, doch ist zu beachten, daß
die Händler in diesen Fällen nur auf Grund der ihren Auftraggebern ertheilten Genehniigimg
Vieh einführen dürfen und daß Letzteres den an diese Genehmigung geknüpfteii Bedingungen
unterworfen bleibt.

2. Die Einfuhr des Rindviehs ist von der Beibringiing eines von einer holländischen Gemeinde-
behörde ausgestellten Ursprungzeugnisses abhängig zu machen, welches enthalten muß:
a. die Angabe des Ui«sprungsortes, des Alters, des Geschlechts und der Farbe jedes einzelnen Rindes,
b. die Bescheinigung, daß die bezeichneten Thiere sich in den letzten 6 Monaten nicht in der

Provinz Süd-Holland oder an einem Orte befunden haben, in welchein, oder in dessen 20
Kilometer weitem Umkreise, die Lungenseuche herrscht.

Sollte die Liingenseiiche in einer anderen i·iiederländischen Provinz wiederum eine größere
Verbreitung erlangen, so ist dieselbe wie die gegenwärtig iioch stärker verseuchte Provinz Süd-
Holland zu behandeln.

Z. Die eingeführten Thiere sind mit thunlichster Beschleunigung an ihren Bestimmungsort zu trans-
portiren und müssen dort gleich nach der Ankunft von dem beainteten Thierarzt auf Kosten des
Jinporteurs untersucht werden. Der Letztere hat zu dem Zwecke dem Landrath (Aintshaiiptmaiin)
das Eintreffen der Thiere anzuzeigen und seiner Aiizeige das von dem beainteten Thicrarzte
auszustellende Attest über den Gesundheitszustand der Thiere, sowie die Ursprungszeugnisse bei-
ziisügen.

E. Während eines Zeitraums von 6 Monaten nach der Einführung dürfen die eingeführten Thiere
· nur mit Genehmigung des Landraths (Anitshaiiptmaniis) an einen anderen Standort gebracht

werden. Der Wechsel des Staiidortes ist binnen dieser Frist mir dann zu gestatten, wenn der
Becs;tzer·stdes Thieres die Nothweiidigkeit des Wechsels im Interesse seiner Viehzucht glaubhaft
na wei .

Wenn Thiere von landwirtl)schaftliihen Vereinen oder Gemeinden eingeführt werden und
an deren Mitglieder abgegeben werden sollen, so bedarf die Ueberführung der Thiere aus demvaZläufigen Standorte nach der Be-sitzung des betrefsendeii Mitgliedes einer besonderen Genehmigung
n t. »,

Wollen landwirthscliaftliche Vereine, Gemeinden oder Landwirthen Rindvieh aus den Nieder-
landen über die diesseitige Landesgrenze einführen, so haben sie bei der Einfuhr über die Landes-
grenze den diesseitigen Zolll)eamten die ihnen ertheilte Einfiihi«genehinigung vorzuzeigen.

-I 4l9J · ·· Namslau, den 2. December 1879.
Es ist zur Sprache gebracht- worden, daß die Bestinimung, «

wonach die Polizei-Behörden von jedem Unfalle in gewerblichen Anlagen, über welchen nach
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deii für die Statistik der Ver·unglüelungen maßgebenden allgeiiieineii Vorschriften Zählkarten
auszufullen sind, dem zuständigen Königlichen Fabriken-Jnspector sofort eine Mittheilung zu
inacheii haben, welche unter genauer Angabe über Zeit iind Art des Unfalls, über die Zahl
der dadurch verletzten Personen iind die Art der Verletzungen Auskunft giebt,

nicht durchweg beachtet wird, was namentlich daraus erhellt, daß im Vei«hältniß zu den in den
Zei·tung»en gebrachteii Nachrichten über Unglücksfälle in Fabriken im laufenden Jahre kaum ein
Drittheil derselben gemeldet worden sind.
· Höherer Anordnung zufolge weise ich die Polizei-Behörden des Kreises an, die obige Be-

stimmung genau zu befolgen, wobei dieselben gleichzeitig den· -Auftrag erhalten, die bereits in den ab-
gelaiifenen Monaten dieses Jahres vorgekommenen UnfälIe in gewerblichen Anlagen (soweit dieselben
dem Königl. Fabrik·-Jnspectoi»: Fries in Bres«lau iioch nicht ·genieldet sein sollten) dem Geiiannten
1etzt bald nachträglich anzuzeigen und daß dies geschehen mir bis zum 1." Januar ki"inft. Jahres
anzuzeigen resp. Bacat-2lnzeige zu erstatten. F F
«« 4V0l Nainslau, den 1. December 1879.

Ein französischer Staatsangehöriger Oh. du Breit, Marquis de Reiz-s wirbt in Deiitschland
Auswanderer an, welche nach einer von ihm aus einer iiiibewohiiieii Jnset unsern Neu-Guinea zu
gründenden Coloiiie·»,,C01onie libre de Port Breton (0ceanie)« befördert werden sollen.

Die französiJche Staatsregierung hat jede Anwerbung von Auswandern in Frankreich untersagt.
· Anitlichen Nachrichten zufolge, haben zahlreiche bereits angeworbene Deutsche Aiiswanderer,

unzufrieden mit der ihnen zu Theil gewordenen Behandlung oder aiifgeklärt über das Gewagte ihres
Unternehmens das zur Ueberführung bestiniinte Schiff wieder verlassen iiiid die Hülfe der Deutfchen
Consulatsbehöden nachgesucht.

Aiif Grund höherer E-rmächtigung weise ich die Polizei-Behörden des Kreises an, den Co-
loiiisatioiis-Unternehinungen der in Rede stehenden Art und den davon iiiitrennbaren Agitationen der
Werbeagenten eine geschärfte Beachtung zii widmeii und denselben mit allen gesetzlicheu Mitteln
energisch entgegenzutreten.

Die Auswanderungslustigeii sind jedenfalls in geeigneter Weise zu belehren und vor
uni·ilierlegten Schritten ernstlich zu warnen.

«-E III! Namslau, den 4. December 1879.
Seitens des Herrn Ober-Präsidenten der Provinz Schlesien ist dein Vorstande des Klein-

Kinder-Semiiiars zu Breslau die Genehmigiing ertheilt im Laufe des Jahres 1880 (Eintausend
Achthundert iiiid Achtzig) eine einmalige Sammlung milder Beiträge in Form einer Hauscollecte in
den beinittelteren Haushaltungen der Provinz Schlesien zum Besten des dortigen Klein-Kinder-
Lehrerinnen-Seminars zu vei«anstalten. Dies bringe ich zur öffentlichen Kenntniß.

AS 422J Nainslau, den 11. December 1879.
Während der Abwesenheit des Standesbeaiiiteii und Amtsvorstehers Herrn Witting in Schwirz

werden in der Zeit vom 13. bis 21. December er. die Vertreter Herren Jnspector Jaeschke und
Lehrer Pohl in Städtel die Geschäfte des Amts- niid Standesamtsbezirks Schwirz führen.

·« »Ist Namslau, den 11. December 1879. «
Während der Abwesenheit des Standesbeainten Herrn Scheurich in der Zeit vom 25. De-

cember 1879 bis 10. Januar f. wird dessen Stellvertreter, der Herr Jnspector Wende in Jauchen-dorg die Cgeschäfte des Standesamte-I Eisdorf-Deutsch-Marchwitz führen was hiermit bekannt ge-
ma t wir . ··-« O«-«-�----S-� --:;- .- --T -«» T� - - «- - "«�:

.-ei! «-es) . Namslau, den I. December 1879.
Der Freistellenbesitzer Andreas Mrosek ist zum Executor der Gemeinde Wallendorf gewählt,

bestätigt und vereidet worden.

Der Königliche Landrath. Saliee Cont-ssa.

Bekaniituiachuiig.
Die Herren Amtsvorsteher iind Gemeinde-Vorstände werden ersucht, dem unterzeichneten Ge-

richte in jedem Falle anzuzeigen, wenn zu den Amts-, Gemeinde- und Schulkasseii zu zahlende
(gerichtliche) Geldstrafen voii den Verurtheilten gezahlt sind. · ·

Namslau, den 27. November 1879. Königliches AtUtsgericht II.

Au die Herren Loealschulinspeetoren des Kreises Nani·slai·i.Die Köni liche Regierung erfordert diesmal die Anträge zu II. 842 bereits bis Ablauf d. J.Jch ersui«Ze daher die Herren Localschulinspectoren, mir Ihre e»vent. Vorschläge mit urzer,
möglichst genauer Motiviriing nach Punkt 1��7 von Nr. I. meines Circulars vom 30. August er.-� Jr. 1230 � bis spätestens zum 20. Dezember er. Hugehen zu »lassen.I .

Namslau, 10. Dezember 1879. Der Königl. �reissehiilm pectpr. Fengler.
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B. Nichtamtlicher Theil.

Bekan�iIt machung.
Freitag den 19. December Nachmittag 2 Uhr soll im Schlage auf der Hospital-

weide das erlene Abraumreisig meistbietend gegen baare Zahlung verkauft werden.
I Namslau, den 15. December 1879. - « H  DieForst-CoumIissiou.

Be-kanutmachnng.
Bezugnehmend aus den Ausruf des Provinzial-Hilfs-Eomitås für Ober-Schlesien zuBreslau in den Zeitungen, mache ich für die Stadt Namslau und den Kreis hierdurcg ergebenst

bekannt, »daß das Provinzial-Hilfs-Eomit6 in dem Kassenlokale des hiesigen Vorschu -Vereins,
unter meiner Leitung, » » ·

nur SanunktIielle zu Z»1ikitragkn surdir Uott)lkidkndku in Ober-Schlkstku
errichtet hat. Zwar nimmt die eigene Armenpflege die Mildthätigkeit unserer Einwohnerschaft schon
stark in Ansprnch, aber eine Noth wie in Ober-Ochlesien besteht hier doch nicht, und wenn ich be-
merke, daß auch die kleinste Gabe, und seien es-auch nur einige Pfennige, dankbar angenommen
werden soll, so hoffe ich, daß die Barmherzigkeit, die in Namslau immer lebendig ist, auch in dieser
Nothsache sich aufs Schönste bewähren wird.

Namslau, den 5. December 1879. H. Richter, Kämmerer a. D.

Fröl-el�fcher Kindergarten.
Die Weihnachtsfeier verbunden mit der Ausstellung der im Kindergarten gearbeiteten

Gegenstände, findet Montag den 22. Nachmittag 4 Uhr im Priifungssaale des evange-
lischen Schulhauses statt; wozu ich die geehrten Eltern meiner Zöglinge, sowie Freunde des
Kindergartens freundlichst einlade. EmHj9 sujfkj3»n»

,-·?«»��-;-J--�-� - - - . -- , -, , -----«;--.-----«

nsnhknocIIcl)kndrIsIl1lkil)iiukl)t23scI1c
«-«pssi»-s m«-i» großes "Ylljrenkager,

sowie schön spie-lende

g)chweizer "3iIrtsiäwerke., Z«-llTl5um«.3 eic.,
desgleichi-U meine EIN- Und HirbcUVcIcIW-sU

in r«eichster Auswahl zu billigften Preisen., J. Wziontcck.
Bekanntmachung.

Es soll Sonnabend den 20. d. M. Bor-
mittags 9 Uhr in dem im Rathhause belegenen
Auctionslokale

eine Frasse Prägepresse
gegen sofortige aarzahlung meistbietend verkauft
werden.

Namslau, den 17. Dezember 1879.

- , - - «,"s««ss7·Oi·, Gerichtsvollzieher.
[Vermietl)ung.ä Die erste Etage in meinem

Hause ist zu vermiet en.
Es-be-·! .40-·«l«sm.

Meine

giclimiedewerlistatt nebst gsoijnnng
in Schmograu ist zu verpachten und 1. April
1880 zu übernehmen.

Anton Ists!-eher, Schmograu.
Nähere Auskunft ertheilt E. selmuutok,

Stelln1achermeister in Namslau.

40 Dienstmädchen (Lohn 36 Thlr.),
20 Knechte (Lohn 50�60 Thlr.)

werden zum Antritt per 2. Januar 1880 gesucht.
Reiseentschädigung wird gewährt.

S. I-nieset-�si Vermieths-Compt.
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Zum bevorstehenden

T Weihnachi feste
es
l

l

: ) empfehle mein reichhalkiges Lager von «ZZil«de1«l31·jkljekU, ZUk«jkk[jk-U, Jugend.
� scljriften, Reise- u. ,Iagdaöenteuern, xFkoktjbüctjern, Gebet-, He- isÄ) fang- U. «HU1dllcht5Hüchetn vom einfachsten bis zum elegantesten Genre, «

N
Z

-"X
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Fkal"endern pro 1880«��Auf Gedicl)tsfamml«ungen u. «Easckjenöükl)ern
Prachtbänden für dcutsche Frauen und 8Mädchen mache ebenso wie auf. sllMMIl«. Hci)lli«HÜchcl« U. «HcIjkciHMllti�killl«iC�Il besonders aufmerksam. (

e Ferner empfehle:

Photographie-u.gPoefleakl5ums, 9ßk·imm«-, H»pk. Und am» ?o Htjjreibpul«tevoU geschUitztem Holz- tiiirI1cljen, H
HelZ1jeis- IF· Yotenmuppeu,» » Weis«-k1askijen se: Mkidch2» Mk»

I. ) Y«ah·,e HchM"Ucä· U HcU1dI«chUi)- . Knaben, .
H kåflkhm (Halantene- und «,8Jederwaaren «
. )  geschnitzte U» andere, l M größter Auswahl U.  W. (
( die IIcIIcstcII GcfcafchUftSfpicIt� sowie mein «

» Spiclwaaren-Lager. «»
H ) Aufträge auf Yücl)ereinbände jeder Hirt, besonders g)titlierei- (

C)arnirungen", C)al«antetie- u. «,Aederarbeiten und sonstige in mein Fisch « H-
e ) schlagende Artikel werden zweckmäßig, sauber und pünktlich ausgeführt. ( J

,

X,

-
L

H » -.-

T! ,( · »»
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z· nd Flaieell«-Röcke«

O-J
H

rößtes Lager Fil

?

Zur den gTsethnachlsliedarfG das Lager aufs Beste assortirt,
als: J-lanell-Hemden, rein wollene und Barchent- Z

"·"" Unter1acken, Unterbofen für Männer, Frauen und; S Kinder, Tauf- und Jahrkleidchen und -Jäckcheu, «
Kinder-Anzüge, Alpacea, Lüfter und Jucken, Taillen -«
und Leibchen, ferner sämmtliche fertige Wäsche als: «
gewafchene Oberhemden von 3 Mark an, Chemifettö U
von 50 Pf. an, auch Wäsche für neugeborene Kinder, «·
desgleichen größtes Lager von getreu-Tüchern, seidene »S-

o und wollene, Handschuhe, trümpfe und Socken, -.
Schlipfe Cravatteö, Hosenträger te. se
empfiehlt wie bekannt zu den billigsten Preisen der H
gütigen Beachtung »

die Wäfche- und :Schiirzen-Fabrik «
-S�(:le0e«es-«»-.

Nanislau, in der Nähe der Spätlich�schen Brauerei.

Yord6ä1tser"g3rannIwei
(Prima Qualität)

empfiehlt bik1igst J. O. l1ert«ma.nn.

U

-.-.-.1.- ,,- -, H ., -...�-- , -T.-·. , - "

Böhmifched Spiegel-
in jeder Größe empfiehlt

I! litt( hier, Se1fcvs1eder.
Klofterftraße 5

Jngcndfchrtften
und Bilde-rbncher

In großter Auswahl

Ncn1ahrskartcn.
P. II(-(sIi�ti Buchhandlung

"j«ZjiieiiiiSchlittcn
stehen zum Verkauf.

E. sLOJJs«s««i, Brauereibesi

Schuppen-Karpfen

tze

für einen Doppel-Poni passend, sowie zwei Pa
ebrauchte Euglifche Kutschen-Gefchifind preismäßig zu verkaufen.

V.

Ein elegantes g-iel�nges(l)irr,

It
CI
c

» - E. &#39;f««sS, Sattlermeister.

Ein Lehrling,
welcher Lust hat die Tifchlerei zu erlernen, la
sich melden bei

August Gottfchalk, Tifchlermeiftcr
Bahnhofstraße. »

I

Mc

H tiirk. eb. Pflaumen El P und 40 f.
Weste fteyriFche u. franz. 51gallt»tü·fPe,a Pfund 25 gis. und 35 Pf., bei 1() Pfd. billiger,
sowie: 2»La szug, Wachsstöcke, Stearm·,
Par»affmkerzen und Christbau3nltchtchen
«mPs�«h« , » , A. R. (Jcr1mm
S

cV

II
V
O?

g e Its. l(aalt�aSS»L eån«tz, we ehe « d s
. r r· mar e l·i1.U

erfreuten le-innen graute·
nur zu einem Diebes Heilverfahren a en,
weiches ihatsä-bliebe I·-folge für il at.

Die bereits in D. Auflage erschienenen Spe al-
diiiher: »Die Glase« und »Die preist- nnd
LmIseedkranclIeiteee« geben allen Jenen, die an

I-

U

I-O�
H-«D-O

c

Mehl, lilseumailetnus, 6lleaeks·eleeen etc(
ieiden, oder aber an einer

start- ad» langen IkanlelIeli,

U�
Osts-

·n

n

wie C(l)ivindfu0t se. dabiniiechen, neue poli-
mIns, denn die darin entPaltenen Dantesiluße-
tun en über glilckliche Hei un en beweisen, dasteil-pl sqlvertrante oder anf3einendekeInungd-los Darniederlie ende noch die ers nie Hilfe
findest. � sein on-rat, Irsl1icher seitens viel-
lnedrunentgeliii ! Jedes derodigenisii0er leitet
so Pf) pro-wert grad« und inne· durch

A. pehenleitner, keimt und Insel. -·

IT

-«« »sp-

gU
60P

»O-«

orrä h·

H)f O- -O-OC)

«« V
Buchhand un
Buch ür
V

L

er end

« IF

! i Mein«Yeichha1tig assokt«ikte-   H « «-

Cigarren-Lager
empfehle einer geneigten Beachtung. Preise ohne

Z""«höh""9· K. sZysZl(a.
,  ···"·spE"Ä;å·« ",.«··""; ·«··"·""·""·"·"··

i ungarifche Wallnüsfe,
-sowie f. ·Lieguiyek l,ielllil·. gUol»iu empfing
UND ""PkI«k)« Anton soweit.

» F�

IF CEl71 C Ul!I
« L«l�l�MElI)-! - (-««-«-).

" «ase.-f««a«l)auscl)»Je.
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e Bitte.
» Der ganz ergebenst Unter eichnete beabsichtigt im Laufe der bevorstehenden Wintermonate

verschiedene Handarbeiten u. . Rohrslechten durch arme arbeitslose Tagelöhner

H e r z l i eh

des Orts ausführen zu lassen.äl
· Der weck d·i»eser Beschäftigung» ist·theils 2·lufbesserutå3 d»er soeialen Verhält-

nisse, theils nterstutzung hilfsbedurftiger Wittwen und ais en ohne Unterschied
der Confession.

Mit den Rohrflechten-Arbeiten soll begonnen werden, sobald der ergebenst Unter-
zeichnete mit Aufträgen beehrt wird.

Deshalb erlaube ich mir die ganz ergebenste, herzlichste Bitte dieses Unternehmen
durch rechtbaldige Aufträge hochgeneigtest fördern zu helfen.

Sowohl neue, als auch alte, schadhafte Rohrstuhlgeflechte sollen sauber, prompt und
mögli st billi ferti gestellt werdenZur GafthofbePitzer Pietzonka wird die Güte haben für Namslau und Umgegend
Bestellungen entgegenzunehmen, bei welchem die fertigen Arbeiten baldmöglichst wieder abge-
holt werden können.

Aiich sind dauerhafte Wirthschaftskörbe und gut gebundene Besen stets vorräthig
bei dem hiesigen Tagearbeiter Lipsky

Strehlitz den 5 December 1879 Hochachtungsvoll Pohl, Lehrer
. . .

-
, O « · O

!!! O Kur
Heißgeliebter, kehre zurück,
Zertrümmere nicht mein Lebensglück!
Alles will ich Dir verzeih�1i,
Auch soll recht bald die Hochzeit sein!
Selbst wenn vom Leib Dir hängen die Fetzen,
Dies läßt fich alles schnell ersetzen;
Komme nur bald, ich kleide Dich ein
Vom Kopf bis zum Fuß, recht nobel und fein,
Und weißt Du, wo wir kaufen gehen?
Am Ringe 30, dort kannst Du sehen
In Glaser�s Kleiderhandlung, da si,iebt�s schöne

Sachen,
Da läßt fich ganz gemüthlich das Geschäftchen

machen.
Auf Sonntag bekommst Du Rock, Hofe u. Weste,
Dazu ein� Ueberzieher, recht dicke und feste,
Ein Jaquett und einen Kaisermantel obendrein,
Da wirst Du mal recht stattlich sein.
Und wenn Du folgst, mach ich Dir noch �ne Freude:
Jch kauf Dir ein Schlafrock, gesteppt mit Seide.
Drum, lieb� Karlchen, komme baldigst zu mir,
Das Weihnachts-Fest ist vor der Thür.
Die Moral von der Geschicht� zu rathen ist nicht

schwer,
Wer will billig Kleidung kaufen, kommt alle zu

mir her.
Für Erwachsene und nicht minder
Hab alle Sachen ich für Kinder,
Elegant, modern und fein
Und dennoch kann ich billig sein.

W. G-las(-r�s x«kidccmagazig.
vormals Ä. Weima.UU, Ring 30.

CI(

OC
OC
O«

[Vermiethung.] Jm Gasthofe zur goldenen
Krone ist der Eck-Laden mit Schaufenster zu ver-
miethen und Ostern 1880 zu beziehen.

Wilhelm Schumann.

Willcau.
Die unterzeichnete 1IIIISllI-caII(!IIo

aus Joaehimstha1 bei Kar1sba(l in Böhmen wird
Sonnabend den 27. December l879

im Saale des Herrn U(-hier ein

instrinnenta1-convert
geben.

P R O G RA MM.
I.

I) Frie(1enstöne, Marsch von Bilse.
2) 0uverture Z. 0p. : »Die drei Dämonen v. �I�rittl.
Z) Ba1let a. d. 0p.: ,,Wj1he1in Te1l« von Rossini.
4) V-ii·iation für Vio1in�solo von Prokisch.
5) Wa1zer: ,,Au1a-Lieder«0p. 113 v. E. Strauss.

lI.
6) 0uvert.ui«e zur Oper: »Das Nachtlager von

Grana(1a« von Kreuzer.
7) S(:h1esische Lieder für 2 Vi0linen, Original-

Me1o(lien von Bilse.
8) P0t·pourri: ,,Misch-Mas(:h« von Prokisch.
9) Concert-Pol1(a von Labitzky.

Anfang Abends 7 Uhr.
(!lassknktöffnnng 6·x2 Uhr. Entree Ei Person 50 pl.

Auf Verlangen nach dem Concert
Tanz-Assemb1ee.

Es laden ergebenst ein
die Gebriider IIuIIII.

Der heutigen Nummer d. Bl. liegt eine Extra-
Beilage, betreffend die Einladung zum Abonnement
auf die ,,Breslauer Morgen-Zeitung«, bei,
worauf wir unsere Leser hierdurch aufmerksam
machen. »  ;

" - Nebst Beilage.




